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ganisationen und insbesondere über die Folgemaßnahmen zu
den auf den früheren Tagungen der beiden Organisationen ver-
abschiedeten multilateralen und bilateralen Vorschlägen zu
unterrichten;

7. fordert die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationen außerdem auf, ihre Zusammenarbeit mit der Liga der
arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen in den fol-
genden vorrangigen Sektoren zu intensivieren: Energie, länd-
liche Entwicklung, Wüstenbildung und Grünzonen, Ausbil-
dung und Berufsausbildung, Technologie, Umwelt, Informa-
tion und Dokumentation, Handel und Finanzen, Wasserres-
sourcen, Entwicklung des Agrarsektors, Ermächtigung der
Frauen, Verkehrswesen, Kommunikation und Information,
Förderung der Rolle des Privatsektors und Aufbau von Kapa-
zitäten;

8. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der ara-
bischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen Vertre-
tern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des General-
sekretariats der Liga der arabischen Staaten zur Überprüfung
und Stärkung der Koordinierungsverfahren zu fördern, mit
dem Ziel, die Durchführung und Weiterverfolgung der multi-
lateralen Projekte, Vorschläge und Empfehlungen zu be-
schleunigen, die auf den Tagungen der beiden Organisationen
verabschiedet wurden;

9. empfiehlt den Vereinten Nationen und allen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, bei Projekten,
die in der arabischen Region durchgeführt werden, in mög-
lichst großem Umfang arabische Institutionen und Fachleute
heranzuziehen;

10. erklärt erneut, dass zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten
Fortschritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Ver-
treter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten stattfinden soll und dass ebenfalls alle zwei
Jahre gemeinsame interinstitutionelle sektorale Tagungen ver-
anstaltet werden sollen, die sich mit vorrangigen und für die
Entwicklung der arabischen Staaten sehr wichtigen Bereichen
befassen, auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem
System der Vereinten Nationen und der Liga der arabischen
Staaten und ihren Fachorganisationen;

11. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass die
sektorale Tagung zwischen den Vereinten Nationen und der
Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen im
Laufe des Jahres 2007 abgehalten wird und dass die allgemei-
ne Tagung über die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der
Sekretariate der Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und des Generalsekretariats der Liga der arabischen
Staaten und ihrer Fachorganisationen im Laufe des Jahres
2008 abgehalten wird;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen

Staaten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/15

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 20. November 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.21 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien,
Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guyana,
Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Kana-
da, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marshall-
inseln, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nauru, Neuseeland, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St.
Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Tadschikistan, Timor-
Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

61/15. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 60/29 vom 23. Novem-

ber 2005 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,
sowie unter Hinweis darauf, dass das Römische Statut des

Internationalen Strafgerichtshofs30 die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen bekräftigt,

betonend, dass Gerechtigkeit, insbesondere die Aufarbei-
tung von Unrecht in Konflikt- und Postkonfliktgesellschaften,
ein grundlegender Baustein eines dauerhaften Friedens ist,

mit Befriedigung feststellend, dass der Internationale Straf-
gerichtshof voll funktionsfähig ist und bei seinen Analysen,
Ermittlungen und Gerichtsverfahren in verschiedenen Situa-
tionen und Fällen, die ihm von Vertragsstaaten des Römischen
Statuts und vom Sicherheitsrat im Einklang mit dem Römi-
schen Statut unterbreitet wurden, beträchtliche Fortschritte er-
zielt hat,

daran erinnernd, dass die wirksame Zusammenarbeit und
Unterstützung seitens der Staaten, der Vereinten Nationen und
anderer internationaler und regionaler Organisationen auch
weiterhin eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass der
Internationale Strafgerichtshof seine Tätigkeit durchführen
kann,

unter Begrüßung der kontinuierlichen Unterstützung, die
der Internationale Strafgerichtshof von der Zivilgesellschaft
erhält,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär für
die wirksame und effiziente Hilfe, die er dem Internationalen

30 United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III
Nr. 180/2002; AS 2002 3743.
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Strafgerichtshof im Einklang mit dem Abkommen über die
Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und dem In-
ternationalen Strafgerichtshof („Beziehungsabkommen“)31

gewährt, 
in Anerkennung des von der Generalversammlung in ihrer

Resolution 58/318 vom 13. September 2004 gebilligten Bezie-
hungsabkommens, namentlich von Ziffer 3 der Resolution be-
treffend die vollständige Übernahme aller Kosten, die den
Vereinten Nationen als Ergebnis der Durchführung des Bezie-
hungsabkommens entstehen32, das einen Rahmen für die wei-
tere Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den Ver-
einten Nationen schafft, in deren Rahmen die Vereinten Na-
tionen die Feldaktivitäten des Gerichtshofs erleichtern könn-
ten, und den Abschluss gegebenenfalls erforderlicher zusätz-
licher Abmachungen und Vereinbarungen befürwortend,

in Anerkennung der Rolle des Internationalen Strafge-
richtshofs in einem multilateralen System, dessen Ziel darin
besteht, die Straflosigkeit zu beenden, die Herrschaft des
Rechts herzustellen, die Achtung vor den Menschenrechten zu
fördern und zu festigen und im Einklang mit dem Völkerrecht
und den Zielen und Grundsätzen der Charta einen dauerhaften
Frieden herbeizuführen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Internationalen
Strafgerichtshof für die Hilfe, die er dem Sondergerichtshof
für Sierra Leone gewährt, sowie für die seinem Stellvertreten-
den Ankläger für Ermittlungen gewährte Beurlaubung, die es
diesem ermöglicht, für die Unabhängige Internationale Unter-
suchungskommission tätig zu sein,

erneut auf die historische Bedeutung der Verabschiedung
des Römischen Statuts hinweisend, 

1. begrüßt den Bericht des Internationalen Strafge-
richtshofs für 2005-200633;

2. heißt die Staaten willkommen, die im vergangenen
Jahr Vertragsparteien des Römischen Statuts des Internationa-
len Strafgerichtshofs30 geworden sind, und fordert alle Staaten
aus allen Weltregionen, die noch nicht Vertragsparteien des
Römischen Statuts sind, auf, zu erwägen, es unverzüglich zu
ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten;

3. fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragsparteien
des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten des
Internationalen Strafgerichtshofs34 sind, auf, dies zu erwägen; 

4. legt den Vertragsstaaten des Römischen Statuts nahe,
sofern sie es noch nicht getan haben, innerstaatliche Rechts-
vorschriften zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Rö-
mischen Statut zu erlassen und mit dem Internationalen Straf-
gerichtshof bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusam-

menzuarbeiten, und verweist auf die von Vertragsstaaten dies-
bezüglich bereitgestellte technische Hilfe;

5. begrüßt die wirksame Kooperation und Hilfe, die
dem Internationalen Strafgerichtshof seitens der Staaten, der
Vereinten Nationen und anderer internationaler und regionaler
Organisationen gewährt wird, und fordert sie auf, diese Ko-
operation und Hilfe auch in Zukunft zu gewähren;

6. legt den Staaten nahe, zu dem Treuhandfonds zu
Gunsten der Opfer und der Angehörigen der Opfer von Ver-
brechen, die der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafge-
richtshofs unterliegen, sowie zu dem Treuhandfonds für die
Teilnahme der am wenigsten entwickelten Länder beizutra-
gen, und nimmt mit Dank Kenntnis von den bisher an die bei-
den Treuhandfonds entrichteten Beiträgen;

7. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Beziehungsabkommens31 ist, das einen
Rahmen für die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden
Organisationen und für Konsultationen zu Angelegenheiten
gemeinsamen Interesses bildet, gemäß den Bestimmungen des
genannten Abkommens und in Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen
und des Römischen Statuts, und hebt außerdem hervor, dass
der Generalsekretär umfassende Informationen über die zur
Durchführung des Abkommens unternommenen Schritte be-
reitstellen muss;

8. nimmt davon Kenntnis, dass das Verbindungsbüro
des Internationalen Strafgerichtshofs zum Amtssitz der Ver-
einten Nationen eingerichtet wurde und seine Arbeit aufge-
nommen hat, und legt dem Generalsekretär nahe, mit diesem
Büro eng zusammenzuarbeiten;

9. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Tätigkeit der Vereinten Nationen35, in dem auf die wichtige
Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs bei der Förderung
der Sache der Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit Bezug
genommen wird;

10. erinnert daran, dass auf Grund des Artikels 12 Ab-
satz 3 des Römischen Statuts ein Staat, der nicht Vertragspartei
des Statuts ist, durch Hinterlegung einer Erklärung beim Kanz-
ler des Internationalen Strafgerichtshofs die Ausübung der Ge-
richtsbarkeit durch den Gerichtshof in Bezug auf bestimmte,
in Absatz 2 des Artikels genannte Verbrechen anerkennen
kann; 

11. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der allen Staaten
gleichberechtigt offen stehenden Sonderarbeitsgruppe zum
Verbrechen der Aggression und legt allen Staaten nahe, die ak-
tive Mitwirkung in der Arbeitsgruppe zu erwägen, mit dem
Ziel, Vorschläge für eine Bestimmung über das Verbrechen
der Aggression auszuarbeiten;

12. sieht der fünften Tagung der Versammlung der Ver-
tragsstaaten des Römischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs vom 23. November bis 1. Dezember 2006 in Den
Haag sowie der Wiederaufnahme der fünften Tagung vom

31 Siehe A/58/874 und Add.1.
32 Artikel 10 und 13 des Beziehungsabkommens.
33 Siehe A/61/217.
34 Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute
of the International Criminal Court, First session, New York, 3–10 Sep-
tember 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 und Korri-
gendum), Teil II.E. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2004 II S. 1138;
LGBl. 2004 Nr. 213; öBGBl. III Nr. 13/2005.

35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundsechzigste Ta-
gung, Beilage 1 und Korrigendum (A/61/1 und Corr.1).
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29. bis 31. Januar 2007 in New York mit Interesse entgegen
und legt den Staaten nahe, so zahlreich wie möglich daran teil-
zunehmen;

13. nimmt unter Hinweis darauf, dass die Versammlung
der Vertragsstaaten des Römischen Statuts gemäß Artikel 112
Absatz 6 des Statuts am Sitz des Internationalen Strafgerichts-
hofs oder am Amtssitz der Vereinten Nationen tagt, von dem
von der Versammlung der Vertragsstaaten auf ihrer vierten Ta-
gung gefassten Beschluss Kenntnis, ihre sechste Tagung im
Jahr 2007 in New York abzuhalten, und ersucht den General-
sekretär, im Einklang mit dem Beziehungsabkommen und der
Resolution 58/318 die benötigten Dienste und Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen;

14. bittet den Internationalen Strafgerichtshof, der Gene-
ralversammlung zur Behandlung auf ihrer zweiundsechzig-
sten Tagung im Einklang mit Artikel 6 des Beziehungsabkom-
mens einen Tätigkeitsbericht für 2006-2007 vorzulegen.

RESOLUTION 61/16
Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 20. November 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.24, vorgelegt von der
Präsidentin der Generalversammlung.

61/16. Stärkung des Wirtschafts- und Sozialrats
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200536, 
sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/264 vom

13. Mai 1991, 50/227 vom 24. Mai 1996, 52/12 B vom 19. De-
zember 1997, 57/270 B vom 23. Juni 2003, 59/250 vom
22. Dezember 2004 und 60/265 vom 30. Juni 2006,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/180 vom
20. Dezember 2005 und die Resolution des Sicherheitsrats
1645 (2005) vom 20. Dezember 2005,

in Bekräftigung der Rolle, die die Charta der Vereinten Na-
tionen und die Generalversammlung dem Wirtschafts- und So-
zialrat übertragen haben, und in Anerkennung der Notwendig-
keit, den Rat als Hauptorgan für Koordinierung, Politiküber-
prüfung und Politikdialog und Empfehlungen zu Fragen der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie für die Um-
setzung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen vereinbarten internationalen Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, wirksamer zu gestalten,

sowie in Bekräftigung der Bekenntnisse zu der in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen37, dem Konsens
von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung38 und dem Durchführungsplan des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von

Johannesburg“)39 beschriebenen weltweiten Entwicklungs-
partnerschaft und unter Betonung der Notwendigkeit, sie voll
durchzuführen und die von dem Weltgipfel 2005 ausgehende
Dynamik zu steigern, um die in den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten, einschließlich des Weltgipfels 2005, einge-
gangenen Verpflichtungen auf allen Ebenen zu operationali-
sieren und zu erfüllen,

erneut erklärend, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine
Rolle als zentraler Mechanismus für die systemweite Koordi-
nierung weiter verstärken und so die integrierte und koordi-
nierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der
großen Konferenzen der Vereinten Nationen im Wirtschafts-
und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-
ten im Einklang mit der Charta und den einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung, insbesondere den Resolu-
tionen 50/227 und 57/270 B, fördern soll,

entschlossen, die Durchführung der in ihrer Resolution
57/270 B über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich festgelegten Maßnahmen und Mechanismen zu be-
schleunigen,

unter Begrüßung des Beschlusses 2006/206 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 10. Februar 2006 „Anpassung der
Arbeit des Wirtschafts- und Sozialrats“,

daran erinnernd, dass der Wirtschafts- und Sozialrat seine
Aufsichtsfunktion über die systemweite Koordinierung und
über die ausgewogene Integration der wirtschaftlichen, sozia-
len und umweltbezogenen Teilaspekte der Politiken und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die auf die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung gerichtet sind, ausbauen soll, und
bekräftigend, dass die Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen auch wei-
terhin als hochrangige Kommission für die nachhaltige Ent-
wicklung fungieren und als Forum für die Behandlung von
Fragen in Bezug auf die Integration der drei Dimensionen der
nachhaltigen Entwicklung dienen soll,

in Befolgung der Ziffern 155 und 156 des Ergebnisses des
Weltgipfels 2005, 

1. beschließt, an der derzeitigen Gliederung der Ar-
beitstagung des Wirtschafts- und Sozialrats in Tagungsteile
festzuhalten;

2. beschließt außerdem, dass der Wirtschafts- und So-
zialrat den weltweiten Dialog auch weiterhin fördern soll, un-
ter anderem durch den Ausbau der bestehenden Regelungen,
namentlich

36 Siehe Resolution 60/1.
37 Siehe Resolution 55/2.
38 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.

39 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.




